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Schule

Im Volksschulgesetz ist mit dem Begriff «Schule» eine Organisationseinheit mit Schulleitung und einem

Schulprogramm gemeint. Über die Bildung beziehungsweise Schaffung dieser Organisationseinheiten

entscheidet die Schulpflege. Eine Schule kann aus mehreren Schulgebäuden und Kindergärten gebildet

werden. Sie kann eine oder mehreren Schulstufen umfassen. Am verbreitetsten sind Schuleinheiten, die

Primarklassen mit den umliegenden Kindergärten umfassen und reine Sekundarschulen.

Eine Schule wird von einer Schulleitung geleitet. Die Lehrpersonen der Schule bilden die Schulkonferenz.

Jede Schule arbeitet mit einem Schulprogramm.

Die Schulleitung

Die Schulleitung ist gemäss § 44 Volksschulgesetz für die administrative, personelle und finanzielle

Führung und zusammen mit der Schulkonferenz für die pädagogische Führung und Entwicklung der

Schule verantwortlich. Die Schulleitung orientiert sich dabei am Schulprogramm. Sie führt Besuche im

Unterricht durch und beurteilt die Mitarbeitenden zusammen mit der Schulpflege.

→ Schulleitung

→ Personalführung der Schulleitung

→ Finanzielle Führung der Schule

Die Schulkonferenz

Die Schulkonferenz ist das Gremium der an der Schule tätigen Lehrer und Lehrerinnen. Ihr gehören

sämtliche Lehrpersonen an, die mindestens einen Beschäftigungsgrad von 35% haben. Über die

Teilnahme von weiteren Mitarbeitenden der Schule und über deren Stimmrecht entscheidet die

Schulpflege.

Die Schulkonferenz legt das Schulprogramm fest und beschliesst über Massnahmen zu dessen

Umsetzung. Sie setzt sich mit der gemeinsamen pädagogischen Ausrichtung der Schule und den

Problemen des Schulalltags auseinander. Sie kann der Schulpflege Antrag stellen, insbesondere für die

Besetzung der Schulleitung.

→ Schulkonferenz

Das Schulprogramm

Das Schulprogramm bildet die mittelfristige strategische Planung auf Schulebene ab. Die Schulen setzen

im Schulprogramm pädagogische Schwerpunkte und halten sie als Entwicklungsziele und als gemeinsame

Beschlüsse fest. Es ist das zentrale Instrument für die lokale Gestaltung und Entwicklung der Schule.

Dabei werden alle wichtigen Aufgaben berücksichtigt, die auf die Schule zukommen.

Im Schulprogramm werden die Ergebnisse pädagogischer Diskussionen festgehalten, die auf den

unterschiedlichen Ebenen in der Schule statt finden. Neben den Entwicklungsvorhaben wird im

Schulprogramm auch das festgeschrieben, was sich auf Grund von vorangegangenen pädagogischen

Entwicklungen im schulischen Alltag bewährt hat und erhalten werden soll. Wenn eine Schule auch diesen

Punkten einen Platz im Schulprogramm einräumt, bietet ihr das einen gewissen Schutz vor Überlastung

durch zu viele neue Projekte. Zudem dient es der Profilbildung einer Schule.

→ Schulinternes Qualitätsmanagement
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